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REFERENZPROJEKTE



NACHRÜSTUNG VON ÜBER 500 ZÜGEN 
UND LOKOMOTIVEN FÜR DIE RENFE 
(SPANIEN)
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Die Funkwerk Systems GmbH erhielt bereits Ende 2023 den Zuschlag für 

mehrere große Ausschreibungen in Spanien zur Nachrüstung von über 500 

Personenzügen und Lokomotiven mit GSM-R-Zugfunksystemen. Die Fahrzeu-

ge werden zukünftig mit den europaweit führenden Zugfunksystemen von 

Funkwerk in einem über 12.000 km umfassenden Schienennetz eingesetzt, 

welches schrittweise vom größtenteils analogen auf den digitalen Zugfunk 

umgerüstet wird. Bisher kommunizieren die spanischen Fahrzeugführer im 

ganzen Land noch größtenteils mit veralteter analoger Kommunikations- 

technik.

Renfe, als staatlicher und gleichzeitig auch größter Eisenbahnbetreiber, spielt 

im spanischen Verkehrssystem eine zentrale Rolle und bedient sowohl den 

Nah- als auch den Fernverkehr. Mit Einführung und Ausbau des spanischen 

Hochgeschwindigkeitsnetzes hat Renfe die Reisezeiten zwischen wichtigen 

Städten erheblich verkürzt und den Schienenverkehr als attraktive Alterna- 

tive zum Straßen- und Luftverkehr positioniert. Zudem fördert Renfe den 

Güterverkehr auf der Schiene, was zur Entlastung der Straßeninfrastruktur 

und zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt. Damit wurde die Um-

rüstung der Zugfunksysteme notwendig, denn GSM-R ist im Gegensatz zu 

analogem Zugfunk kompatibel mit den Anforderungen moderner Systeme 

wie ETCS. Darüber hinaus ist eine digitale Infrastruktur effizienter und unter-

stützt zukünftige Erweiterungen, z.B. für den automatisierten Zugbetrieb.

GSM-R bietet im Vergleich zu analogem Zugfunk bessere Sprach- und Daten-

qualität, erhöhte Sicherheit, mehr Funktionalitäten und eine nahtlose Inter-

operabilität für den internationalen Zugverkehr. Heutzutage ist GSM-R die 

Grundlage für moderne Bahnkommunikation und neben der Erleichterung 

des grenzüberschreitenden Bahnbetriebes entscheidend für die Digitalisie-

rung und Automatisierung von Bahnsystemen.

Die Dual-Mode-Systeme von Funkwerk können sowohl im GSM-R-Digitalfunk 

als auch im analogen Modus betrieben werden und unterstützen Renfe somit 

bei einem nahtlosen Übergang in die moderne digitale Bahnkommunikation. 

Aufgrund ihrer modularen Ausbaufähigkeit spielen die Zugfunksysteme 

auch für den kommenden Standard FRMCS eine wichtige Rolle, denn auch 

Bestandssysteme können leicht auf den neuen Standard umgerüstet werden 

und stellen so auch für Renfe eine langfristige Investitionssicherung dar.



Die Lieferung und Installation der Funkwerk-Systeme begannen im Jahr 

2024, das Projekt hat eine Laufzeit von gut drei Jahren. Die Herausforderung 

bei diesem Projekt ist die termingerechte Bereitstellung aller Leistungen, um 

den Betrieb der Fahrzeuge im neu ausgerollten spanischen GSM-R-Funknetz 

zu ermöglichen. Zum Auftragsumfang gehören nicht nur die Entwicklung, 

Zulassung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Systeme, sondern 

auch alle Vorbereitungen für die Zulassung als Teilsystem.

Neben der Nachrüstung der bestehenden Fahrzeugflotte in Spanien liefert 

Funkwerk Zugfunksysteme für rund 400 Neufahrzeuge, die mehrere Fahr-

zeughersteller nach Spanien liefern.

Der spanische Markt gewinnt für Funkwerk durch diese Projekte mit einem 

Marktvolumen von über 20 Mio. Euro strategische Bedeutung. Gleichzeitig 

besteht weiterhin Bedarf, veraltete Analogfunksysteme durch moderne 

Funkwerk-Lösungen zu ersetzen. Mit diesem Auftrag entwickelt sich Funk-

werk vom Systemlieferanten zum Systemintegrator und stärkt seine Position 

als zentraler Anbieter zukunftssicherer Zugfunksysteme in Spanien. Zudem 

festigt unser Unternehmen seine bedeutende Rolle im europäischen Bahn-

markt und treibt die Modernisierung der betrieblichen Kommunikation im 

Eisenbahnsektor weiter voran.

MARKTVOLUMEN SPANIEN 
IN MIO. €
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Funkwerk Bediengerät 
MMIIB im Cockpit einer 
Bestandslokomotive 
der RENFE.





LEUCHTTURMPROJEKT 
HAMBURGER HOCHBAHN
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Im Geschäftsbereich Fahrgastinformation ist es 2024 gelungen, die 

Erfolgsserie im DACH-Raum aus dem Vorjahr fortzusetzen. Erste Ausliefer- 

ungen aus 2023 abgeschlossenen Rahmenverträgen haben begonnen, 

neue Großaufträge wurden gewonnen.

Besonders erfreulich war der Zuschlag für eine Ausschreibung der Hambur-

ger Hochbahn AG Mitte des Jahres 2024. Der Betreiber von vier U-Bahn- und 

119 Bus-Linien in Hamburg zählt zu den größten Verkehrsunternehmen 

in Deutschland. Für das Projekt „Planung, Lieferung und Inbetriebnahme 

eines Dynamischen Fahrgastinformationssystems (DFIS)“ suchte die Hoch-

bahn einen zuverlässigen Partner, der den weiteren Ausbau einer digitalen, 

vernetzten und umweltfreundlichen Mobilität für Hamburg unterstützt. Das 

Konzept von Funkwerk überzeugte und so erhielt der in Karlsfeld ansässi-

ge Geschäftsbereich den Zuschlag für den Rahmenvertrag. Dieser umfasst 

ein Gesamtvolumen von rund 8,4 Mio. Euro inklusive Wartungsverträgen. 

Funkwerk wird die Hamburger Hochbahn bis 2028/2029 mit ca. 773 neuen 

Anzeigern, in denen Text-to-Speech-Unterstützung integriert ist, ausstatten.

Auch die Features der Funkwerk Mobility Platform kommen erneut zum 

Einsatz. Die Software wird durch dieses Projekt kontinuierlich weiterent-

wickelt und zu einem der modernsten Hintergrundsysteme auf dem Markt 

avancieren. „Der Weg von der Ausschreibung bis zum Gewinn des Projekts 

war lang und anspruchsvoll,“ beschreibt Christian Ringler, Geschäftsführer 

der Funkwerk Systems GmbH am Standort Karlsfeld, den Prozess. Rund 

sechs Monate haben er und seine Mitarbeiter Chancen und Risiken kalku-

liert, Angebote und Projektpläne erstellt und mit der Hamburger Hochbahn 

verhandelt. „Umso größer war die Freude über unseren Erfolg. Das war 

echtes Teamwork!“, betont Ringler.

NEUE ANZEIGER BIS 2028/29 
MIT INTEGRIETER TEXT-TO-SPEECH-UNTERSTÜTZUNG
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Bereits im ersten Quartal 2025 können in Hamburg an den Haltestellen 

Horner Rennbahn und Jungfernstieg Anzeiger installiert und in Betrieb 

genommen werden. Damit liefert Funkwerk sogar vor dem eigentlich 

vereinbarten Termin.

Ein einzigartiger Erfolg: Mit dem Gewinn dieses Rahmenvertrags bei der 

Hamburger Hochbahn ist Funkwerk nun der einzige Anbieter, der alle vier 

vollwertigen U-Bahn-Systeme in Deutschland mit Fahrgastinformations- 

systemen ausstattet. Neben München und Nürnberg kommen über die 

Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH auch bei der BVG in 

Berlin Anzeiger zum Einsatz.

Diese Marktstellung hebt Funkwerk deutlich von der Konkurrenz ab und 

stellt eine herausragende Referenz für künftige Projekte dar.

Funkwerk Anzeiger für die Hamburger Hochbahn während eines Funktionstest in der Produktion.





KI-GESTÜTZTE 
VERKEHRSÜBERWACHUNG
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Die Funkwerk Security Solutions GmbH hat für ein aktuelles Projekt eine 

wegweisende Lösung entwickelt, die modernste Videokameratechnologie mit 

künstlicher Intelligenz (KI) kombiniert, um die Überwachung und Analyse 

von Verkehrssituationen auf einer Auto-Teststrecke zu revolutionieren.

Die neue KI-gestützte Technologie ermöglicht es, Verkehrsparameter wie 

Geschwindigkeiten und Abstände zwischen Fahrzeugen in Echtzeit zu er-

fassen. Dabei setzt das System neue Maßstäbe, indem es potenziell kritische 

Situationen wie zu geringe Abstände oder abrupte Geschwindigkeitsände-

rungen frühzeitig erkennt und darauf reagiert.

VIDEOMANAGEMENTSYSTEM MIT INTEGRIERTER KI
Das Herzstück der Innovation ist das PALLEON.vms Videomanagementsys-

tem, das mit leistungsfähigen KI-Algorithmen der Funkwerk-Technologiepart-

ner zur Detektion und Klassifizierung von Fahrzeugen erweitert wurde. Die 

intelligenten Detektionsergebnisse werden an PALLEON.vms übermittelt, wo 

sie effizient verarbeitet und in einer benutzerfreundlichen Form dargestellt 

werden. Kameras entlang der Teststrecke bieten eine lückenlose Abdeckung 

aller relevanten Bereiche und liefern kontinuierlich hochauflösende Videoda-

ten. Die KI analysiert diese in Echtzeit und generiert bei Bedarf Warnmeldun-

gen, um potenzielle Kollisionen oder andere sicherheitsrelevante Ereignisse 

zu verhindern.

ECHTZEITDATEN FÜR EIN ZUKUNFTSWEISENDES 
VERKEHRSMANAGEMENT
Die Lösung ermöglicht es den Betreibern, in Echtzeit auf Verkehrssituationen 

zu reagieren. Die kontinuierliche Bereitstellung hochpräziser Daten führt zu 

einer verbesserten Entscheidungsfindung und bietet eine vollständige Doku-

mentation aller relevanten Ereignisse. Die Kombination aus KI, intelligenter 

Videotechnologie und gezielt positionierten Kameras steigert die Effizienz der 

Überwachung erheblich, reduziert den manuellen Aufwand und sorgt für 

eine präzisere und zuverlässigere Erfassung von Verkehrsdaten.

TECHNOLOGIE-PARTNERSCHAFTEN ALS ERFOLGSFAKTOR
Diese Fortschritte wären ohne starke Technologie-Partnerschaften nicht mög-

lich. In enger Zusammenarbeit mit seinen Partnern entwickelt die Funkwerk 

Security Solutions GmbH kontinuierlich neue, zukunftsweisende Lösungen, 

die den hohen Anforderungen moderner Mobilität gerecht werden. Gemein-

sam werden Innovationen vorangetrieben und auf den Einsatz modernster 

KI-Technologien gesetzt, um die Herausforderungen in der Verkehrsüberwa-

chung zu meistern.
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ANWENDUNGSPOTENZIAL UND ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN
Dieses Projekt verdeutlicht das enorme Potenzial der Kombination aus KI 

und Videotechnologie für die Verkehrsüberwachung und -analyse. Die ge-

wonnenen Erkenntnisse lassen sich auf eine Vielzahl von Verkehrsszenarien 

übertragen und bieten wertvolle Impulse für die Entwicklung zukunfts-

sicherer Lösungen. Die KI-gestützte Funkwerk-Technologie dient nicht nur 

der Optimierung der Forschung, sondern kann auch langfristig die Sicherheit 

und Effizienz auf Straßen weltweit erhöhen.

Die Funkwerk Security Solutions GmbH leistet mit dieser Innovation einen 

Beitrag zur Zukunft der Mobilität und blickt optimistisch auf die weiteren 

Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der KI-gestützten Verkehrsüberwa-

chung.



MODERNE INFRASTRUKTUR 
FÜR DEN DIGITALEN BAHNFUNK 
DER STRECKE HAMBURG–BERLIN
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Die 278 Kilometer lange Eisenbahnverbindung zwischen Hamburg und 

Berlin zählt zu den meistbefahrenen Strecken Deutschlands. Täglich nutzen 

bis zu 30.000 Fahrgäste diese Verbindung, während bis zu 230 Züge auf der 

Strecke unterwegs sind. Um einen zuverlässigen und leistungsfähigen Bahn-

verkehr sicherzustellen, führt die Deutsche Bahn eine umfassende General-

sanierung durch.

Gleise, Weichen und Oberleitungen werden erneuert, zusätzliche Überhol-

möglichkeiten erhöhen die Flexibilität im Betrieb. Mehrere Bahnhöfe entlang 

der Strecke werden modernisiert, und die Leit- und Sicherungstechnik wird 

auf den neuesten Stand gebracht. Diese Maßnahmen sichern eine langfristige 

Stabilität der Strecke – eine nachhaltige Investition in die Zukunft.

Zusätzlich nutzt die Deutsche Bahn die Streckensperrung, um die Infrastruk-

tur für den neuen europäischen Bahnfunk FRMCS (Future Railway Mobile 

Communication System) aufzubauen. Dieses hochmoderne System wird den 

bisherigen Standard GSM-R bis 2035 ablösen und die Kommunikation im 

Bahnverkehr revolutionieren.

GSM-R UND FRMCS: FUNKTECHNIK IM WANDEL
GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) hat sich seit 

Jahrzehnten als verlässliches Kommunikationsmittel zwischen Zug und 

Leitstelle bewährt. Doch steigende Anforderungen an die Datenübertragung 

erfordern eine leistungsfähigere Technologie: FRMCS. Dieses neue System ba-

siert auf modernster Mobilfunktechnik und ebnet den Weg für eine digitale 

Steuerung und Automatisierung des Bahnverkehrs.

Die Digitalisierung des Schienenverkehrs nimmt Fahrt auf – und Hörmann 
Kommunikation & Netze ist maßgeblich daran beteiligt. Im Rahmen eines 

Pilotprojekts rüstet das Unternehmen die Strecke zwischen Hamburg und 

Berlin mit einer zukunftssicheren Mobilfunkinfrastruktur aus. Insgesamt 

werden 100 Standorte geplant und errichtet, darunter Masten mit Höhen 

von 15 bis 20 Metern. Diese werden auf speziell konstruierten Stahlbühnen 

montiert und unterstützen sowohl GSM-R als auch FRMCS.
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GSM-R UND FRMCS MOBILFUNKSTANDORTE 
ZWISCHEN HAMBURG UND BERLIN

100
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Quelle: Funkwerk
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DIE BEAUFTRAGTEN LOSE
	� Los 1 – 27 GSM-R-Standorte entlang der Strecke 6100 

(km 14 bis km 271)

	� Los 2 – 19 FRMCS-Standorte zwischen Spandau und Nauen 

(km 14 bis km 34).

	� Los 7 – 54 FRMCS-Standorte zwischen Büchen und Hamburg 

(km 239 bis km 283).

AUFGABEN IM PROJEKT HAMBURG–BERLIN
Im Rahmen der Modernisierung der Bahnstrecke übernimmt Hörmann 

Kommunikation & Netze eine Reihe essenzieller Aufgaben:

	� Standortplanung nach VV Bau (Ingenieurbau): Entwicklung und 

Umsetzung der Bauplanung gemäß Verwaltungsvorschrift VV Bau 

für eine reibungslose Realisierung der Maßnahmen.

	� Baufeldfreimachung und Baustraßen: Vorbereitung der Baufelder durch 

Räumungsarbeiten sowie Einrichtung von Baustraßen für einen effizien-

ten Zugang zu den Baustellen.

	� Gründungsarbeiten mit Kleinbohrverpresspfählen: Schaffung stabiler 

und belastbarer Fundamente für die Bauwerke.

	� Fertigung und Montage von Stahlbühnen mit Stahlmasten bis 20 m Höhe. 

Konstruktion und Installation von Masten auf speziell entwickelten Stahl-

bühnen.

	� LWL-Kabelverlegung: Installation moderner Lichtwellenleiterkabel (LWL) 

für die nahtlose Integration der neuen Kommunikationsinfrastruktur.

	� Montage von BBU-Hotels für FRMCS: Aufbau und Installation von 

Baseband Unit (BBU) Hotels zur Unterstützung der neuen Bahnfunktech-

nologie FRMCS.

Ein besonderer Vorteil dieses Projekts ist die Mitnutzung der Infrastruktur 

durch Mobilfunkbetreiber. So profitieren nicht nur der Bahnbetrieb, sondern 

auch Reisende und Anwohner von einer verbesserten Netzabdeckung.

Mit dieser Modernisierung werden neue Maßstäbe für die Zukunft der Bahn-

technologie gesetzt. Die Strecke Hamburg–Berlin dient als Pilotprojekt für die 

flächendeckende Einführung von FRMCS in den kommenden Jahren.

Hörmann Kommunikation & Netze ist stolz darauf, Teil dieser technologi-

schen Weiterentwicklung zu sein!
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KONZERNABSCHLUSS
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BILANZ AKTIVA (in T€) 31.12.2024 31.12.2023

A Anlagevermögen 35.272 34.967

I Immaterielle Vermögensgegenstände 15.618 15.808

1 Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

2.430 1.678

2 Geschäfts- oder Firmenwert 12.936 13.977

3 Geleistete Anzahlungen 252 153

II Sachanlagen 19.410 18.915

1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf 
fremden Grundstücken

8.357 7.752

2 Technische Anlagen und Maschinen 6.866 5.355

3 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.895 3.400

4 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 292 2.408

III Finanzanlagen 244 244

Beteiligungen 244 244

B Umlaufvermögen 130.784 116.292

I Vorräte 46.119 41.218

1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 20.274 17.080

2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 49.574 39.950

3 Fertige Erzeugnisse und Waren 5.766 4.325

4 Geleistete Anzahlungen 439 111

5 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen -29.934 -20.248

II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.732 34.378

1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 33.968 29.940

2 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 270 1

3 Sonstige Vermögensgegenstände 1.494 4.437

III Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.933 40.696

C Rechnungsabgrenzungposten 187 332

D Latente Steuern 2.788 2.532

E Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 183 185

Summe Aktiva 169.214 154.308
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BILANZ PASSIVA (in T€) 31.12.2024 31.12.2023

A Eigenkapital 97.760 89.124

I Gezeichnetes Kapital 8.060 8.060

1 Ausgegebenes Kapital 8.101 8.101

2 Nennbetrag eigener Anteile -41 -41

II Kapitalrücklage 7.700 7.700

III Gewinnrücklagen 810 810

Gesetzliche Gewinnrücklagen 810 810

IV Unterschiedsbetrag aus der Währungsumrechnung 147 81

V Konzernbilanzgewinn 78.249 70.038

VI Nicht beherrschende Anteile 2.794 2.435

B Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen 1.501 1.522

C Rückstellungen 54.313 52.278

1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 6.680 6.686

2 Steuerrückstellungen 5.638 2.880

3 Sonstige Rückstellungen 41.950 42.712

D Verbindlichkeiten 15.640 11.384

1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 58 0

2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.918 7.226

3 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 979 234

4 Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern: 3.609 (Vj.: 2.398)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 159 (Vj.: 167)

6.685 3.924

Summe Passiva 169.214 154.308
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GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG KONZERN (in T€) 2024 2023

1 Umsatzerlöse 178.387 156.251

2 Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen 10.059 4.449

3 Sonstige betriebliche Erträge 
- davon aus Währungsumrechnung: 45 (Vj.: 271)

5.116 7.036

4 Materialaufwand 85.981 71.606

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 43.747 35.233

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen 42.234 36.373

107.581 96.130

5 Personalaufwand 56.886 48.530

a) Löhne und Gehälter 47.736 40.960

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 
- davon für Altersversorgung: 320 (Vj.: 255)

9.150 7.570

6 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6.213 4.612

7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 
- davon aus Währungsumrechnung: 154 (Vj.: 264)

20.941 16.186

23.541 26.802

8 Erträge aus Beteiligungen 19 16

9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
- davon aus Abzinsung von Rückstellungen: 1 (Vj.: 0)

849 399

10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
- davon an verbundene Unternehmen: 88 (Vj.: 72) 
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: 60 (Vj.: 85)

207 284

24.202 26.933

11 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 
- davon latente Steuern: -364 (Vj.: -71)

8.809 8.924

12 Ergebnis nach Steuern 15.393 18.009

13 Sonstige Steuern 73 63

14 Konzernjahresüberschuss 15.320 17.946

15 Nicht beherrschende Anteile -1.064 -633

16 Konzerngewinn 14.256 17.313

17 Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 63.993 52.725

18 Konzernbilanzgewinn 78.249 70.038
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KONZERNANHANG
für das das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM KONZERNABSCHLUSS 
UND ZU DEN BILANZIERUNGS-, BEWERTUNGS- UND 
KONSOLIDIERUNGSMETHODEN

1. ANGEWANDTE VORSCHRIFTEN
Der Konzernabschluss der Funkwerk AG, Kölleda, Amtsgericht Jena, HRB 

111457, wird nach den handelsrechtlichen Vorschriften gemäß §§ 290 ff. 

HGB sowie den Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamt-

kostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB).

Die Konsolidierung wird gemäß §§ 300 ff. HGB durchgeführt.

2. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN
Die Abschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen 

sind grundsätzlich nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrund-

sätzen aufgestellt. Alle in den Konzernabschluss einbezogenen Abschlüsse 

sind zum Stichtag des Konzernabschlusses aufgestellt.

Soweit die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von den Grundsätzen 

des Konzerns in den Einzelbilanzen abweichen, werden gemäß § 308 HGB 

Anpassungen vorgenommen und latente Steuern gebildet.

Die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und plan-

mäßig linear pro rata temporis über die voraussichtliche betriebsgewöhnli-

che Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren abgeschrieben.
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Entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwerte werden mit den An-

schaffungskosten aktiviert und über einen Zeitraum von vier bis zehn Jahren 

planmäßig linear pro rata temporis abgeschrieben. Soweit erforderlich, wur-

de eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden 

Wert vorgenommen. Ein niedrigerer Wertansatz eines entgeltlich erworbe-

nen Geschäfts- oder Firmenwertes ist in den Folgejahren beizubehalten.

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungs-

kosten (bzgl. der Herstellungskosten vgl. unfertige Erzeugnisse und Leistun-

gen sowie fertige Erzeugnisse) abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Gebäude, Einbauten, Bauten auf fremdem Grund und die beweglichen 

Gegenstände des Anlagevermögens werden linear pro rata temporis über die 

voraussichtliche betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Diese 

beträgt für Gebäude 15 bis 50 Jahre, für technische Anlagen und Maschinen 

drei bis 15 Jahre und für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 

ein Jahr bis zehn Jahre.

Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Vermögensgegenstände 

bis 250,00 EUR werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Vermögens-

gegenstände mit einem Wert zwischen 250,01 EUR und 800,00 EUR werden 

ins Anlagevermögen aufgenommen und im Jahr des Zugangs vollständig 

abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 

800,00 EUR werden ins Anlagevermögen übernommen und über ihre 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sofern der beizulegende Wert von immateriellen Vermögensgegenständen 

und Sachanlagen zum Bilanzstichtag aufgrund einer dauernden Wertminde-

rung unter dem Buchwert liegt, wird eine außerplanmäßige Abschreibung 

auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen und gegebenenfalls 

die Restnutzungsdauer angepasst.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bewertet. Bei Vorliegen 

einer dauernden Wertminderung erfolgt eine Abschreibung auf den niedri-

geren beizulegenden Wert.

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren werden mit den durchschnitt-

lichen Anschaffungskosten (gleitender Durchschnitt) bewertet. Abschreibun-

gen auf den niedrigeren beizulegenden Wert erfolgen in Abhängigkeit von 

Lagerdauer, verminderter Marktgängigkeit, Gewichtung der Abgangsmengen 

sowie aufgrund gesunkener Wiederbeschaffungskosten und gesunkener 

Verkaufspreise. Im Geschäftsjahr erfolgten zudem bei Wegfall der Gründe 

für die Wertminderungen Zuschreibungen.
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Unfertige Erzeugnisse und Leistungen sowie fertige Erzeugnisse werden 

mit den bei der Herstellung anfallenden direkt zurechenbaren Material- und 

Fertigungskosten, Sonderkosten der Fertigung sowie angemessenen Teilen 

der Material- und Fertigungsgemeinkosten (Normalauslastung) sowie dem 

herstellungsabhängigen Werteverzehr des Anlagevermögens ohne Fremdka-

pitalzinsen unter Einbeziehung von Verwaltungskosten und Beachtung des 

Niederstwertprinzips angesetzt. Die verlustfreie Bewertung wurde beachtet.

Geleistete Anzahlungen werden mit dem Nennwert angesetzt.

Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen werden, soweit möglich, offen 

von den Vorräten abgesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grund-

sätzlich mit dem Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Soweit notwendig, 

wird der niedrigere beizulegende Wert am Abschlussstichtag angesetzt. Für 

zweifelhafte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden Einzel-

wertberichtigungen vorgenommen. Bei den verbleibenden Forderungen ist 

eine Pauschalwertberichtigung angesetzt, die dem allgemeinen Ausfall- 

und Kreditrisiko Rechnung trägt. Die Pauschalwertberichtigung beträgt für 

Inlandsforderungen (netto) 0,5 % und für Auslandsforderungen 1,0 %.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nenn-

wert angesetzt.

Als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Aus-

gaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine 

bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Aktive latente Steuern werden in der Höhe angesetzt, in der sie in späte-

ren Geschäftsjahren voraussichtlich zu Steuerentlastungen führen. Passive 
latente Steuern werden für zukünftige Steuerbelastungen gebildet. Aktive 

und passive latente Steuern werden, soweit möglich, verrechnet. Das Aktivie-

rungswahlrecht gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB wird ausgeübt.

Latente Steuern werden für die Unterschiede zwischen den Buchwerten 

der Vermögensgegenstände und Schulden im Konzernabschluss und den 

entsprechenden steuerlichen Wertansätzen im Rahmen der Berechnung des 

zu versteuernden Einkommens erfasst. Latente Steuerschulden werden im 

Allgemeinen für alle zu versteuernden temporären Differenzen bilanziert; 

latente Steueransprüche werden insoweit erfasst, wie es wahrscheinlich ist, 

dass steuerbare Gewinne zur Verfügung stehen, für welche die abzugsfähi-

gen temporären Differenzen genutzt werden können.
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Latente Steuerschulden und Steueransprüche werden auf Basis der er-

warteten Steuersätze und der Steuergesetze ermittelt, die im Zeitpunkt der 

Erfüllung der Schuld oder der Realisierung der Vermögensgegenstände bzw. 

Nutzung des Verlustvortrags voraussichtlich Geltung haben werden.

Als aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung wird 

der übersteigende Betrag aus dem Zeitwert der Vermögensgegenstände und 

den Schulden aus Altersteilzeitverpflichtungen ausgewiesen. Die Vermögens-

gegenstände sind dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen und dienen 

ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersteilzeitverpflichtungen.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennbetrag angesetzt.

Der rechnerische Wert der erworbenen eigenen Anteile wird in der Vor-

spalte offen vom Posten „Gezeichnetes Kapital“ abgesetzt. Der Unterschieds-

betrag zwischen dem rechnerischen Wert und den Anschaffungskosten der 

eigenen Anteile wurde im Erwerbszeitpunkt mit den frei verfügbaren Kapi-

tal-/Gewinnrücklagen verrechnet. Aufwendungen, die Anschaffungsneben-

kosten sind, wurden als Aufwand des Geschäftsjahres, in dem die eigenen 

Anteile erworben wurden, in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen wird nach 

handelsrechtlichen Grundsätzen ermittelt, gebildet und aufgelöst. Die Auf-

lösung erfolgt in Höhe der anteiligen Abschreibung bzw. Abgänge der 

geförderten Anlagengegenstände.

Die Pensionsrückstellungen wurden nach dem Anwartschaftsbarwertver-

fahren (Projected Unit Credit Methode) unter Verwendung der Richttafeln 

2018 G von Klaus Heubeck sowie der Berücksichtigung von unternehmens-

individuell bestimmter Fluktuationsrate (individuell abhängig vom versiche-

rungsmathematischen Alter und Geschlecht) und erwarteter Lohn-, Gehalts- 

und Rentensteigerungen ermittelt. Die Zinssätze entsprechen den von der 

Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen gemäß § 253 

Abs. 2 Satz 2 HGB unter Anwendung der Vereinfachungsregelung für eine 

angenommene pauschale Restlaufzeit von 15 Jahren (durchschnittlicher 

Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre). Der Unterschiedsbetrag zwi-

schen dem Ansatz der Pensionsrückstellungen nach Maßgabe eines pau-

schalen Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und 

dem Ansatz der Rückstellungen nach Maßgabe eines pauschalen Zinssatzes 

aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren betrug am Abschlussstichtag 

49 TEUR (Vorjahr 62 TEUR) und ist nach § 253 Abs. 6 HGB ausschüttungs-

gesperrt.
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Der Bewertung der Pensionsrückstellungen lagen folgende Prämissen 

zugrunde:

	� pauschaler Zinssatz (10 Jahre): 1,90 % p.a.

	� pauschaler Zinssatz (7 Jahre): 1,96 % p.a.

	� Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen: 3,00 % p.a.

	� Erwartete Inflationsrate/Rententrend: 2,00 % p.a.

Steuerrückstellungen sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags ermittelt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken 

und ungewissen Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen 

kaufmännischen Beurteilung. Sie werden mit dem notwendigen Erfüllungs-

betrag angesetzt. Bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags werden Preis- und 

Kostensteigerungen, soweit notwendig, entsprechend berücksichtigt. Die 

sonstigen Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 

werden mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzin-

sungssatz entsprechend ihrer Restlaufzeit abgezinst. Für Rückstellungen mit 

einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr wird das Wahlrecht zur Abzinsung 

nicht in Anspruch genommen. Erträge bzw. Aufwendungen aus Zinssatzän-

derungen für alle Rückstellungen werden im Finanzergebnis erfasst.

Die Bewertung der Altersteilzeitrückstellung zum 31. Dezember 2024 erfolgte 

nach versicherungsmathematischen Grundsätzen (Barwertverfahren) unter 

Berücksichtigung eines Rechnungszinssatzes. Die Zinssätze entsprechen den 

von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätzen entspre-

chend der spezifischen Restlaufzeit der jeweiligen dem Altersteilzeitverhält-

nis zugrundeliegenden Verträge. Sofern biometrische Einflussfaktoren zu 

berücksichtigen waren, wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck 

verwandt.

Vermögensgegenstände, die die Voraussetzungen als Planvermögen zur 

Erfüllung der Altersteilzeitverpflichtungen erfüllen, wurden zum beizulegen-

den Zeitwert (Bankguthaben – Nennwert entspricht dem Zeitwert) bewertet 

und sind mit der jeweiligen individuellen Verpflichtung verrechnet worden.

Zur Abdeckung des pauschalen Gewährleistungsrisikos aus Lieferungen 

und Leistungen werden Gewährleistungsrückstellungen mit bis zu 1 % des 

gewährleistungsbehafteten Umsatzes gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Umsatzerlöse werden realisiert, wenn die Lieferungen und Leistungen aus-

geführt sind und der Gefahrenübergang erfolgt ist.
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Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den 

Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksich-

tigt. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag 

entstanden sind, werden berücksichtigt. Gewinne werden nur berücksichtigt, 

wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

3. GRUNDLAGEN DER WÄHRUNGSUMRECHNUNG
Für Fremdwährungsbeträge bei Vermögensgegenständen und Schulden 

sowie in der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt die Umrechnung grund-

sätzlich zu dem Kurs am Tag der Erstverbuchung. Vermögensgegenstände 

und Verbindlichkeiten in fremder Währung werden zum Bilanzstichtag 

erfolgswirksam zum Devisenkassamittelkurs umgerechnet, soweit deren 

Restlaufzeit ein Jahr oder weniger beträgt. Fremdwährungsforderungen 

und -verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden 

am Bilanzstichtag unter Beachtung des Anschaffungs-, Realisations- und 

Imparitätsprinzips zum historischen Kurs oder zum Devisenkassamittelkurs 

am Abschlussstichtag umgerechnet.

4. KONSOLIDIERUNGSGRUNDSÄTZE
Die Kapitalkonsolidierung, d.h. die Verrechnung des Beteiligungswertan- 

satzes für die einbezogenen Unternehmen mit den in den Konzernabschluss 

aufzunehmenden Vermögensgegenständen, Schulden, Rechnungsabgren-

zungen und Sonderposten, erfolgte gemäß § 301 Abs. 1 Nr. 1 HGB a.F. in 

Verbindung mit Art. 66 Abs. 3 Satz 4 EGHGB nach der Buchwertmethode 

bzw. für nach dem 31. Dezember 2009 erstmalig einbezogene Unternehmen 

nach der Neubewertungsmethode gemäß § 301 Abs. 1 Satz 2 HGB.

Die Erstkonsolidierung erfolgte jeweils zum Zeitpunkt der erstmaligen Ein-

beziehung in den Konzernabschluss (bis 31. Dezember 2009) bzw. zum 

Zeitpunkt, an dem die Gesellschaft Tochterunternehmen geworden ist.

Schuldenkonsolidierung

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den in den 

Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden gegenseitig aufge-

rechnet. Soweit erforderlich, wurden Unterschiedsbeträge aufgrund zeitli-

cher Buchungsunterschiede durch Anpassungsbuchungen vor Durchführung 

der Konsolidierung eliminiert.

Eliminierung von Zwischenergebnissen

Im Geschäftsjahr 2024 erfolgten innerhalb des Konzerns keine Veräußerun-

gen von Vermögensgegenständen bzw. anderweitigen Liefer- und Leistungs-

geschäften mit wesentlichen Zwischenergebnissen, sodass auf die Eliminie-

rung von Zwischenergebnissen nach § 304 Abs. 2 HGB verzichtet wurde.
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Konsolidierung der Aufwendungen und Erträge

Sämtliche Umsätze und andere Erträge zwischen den in den Konzernab-

schluss einbezogenen Unternehmen wurden mit den auf sie entfallenden 

Aufwendungen nach § 305 Abs. 1 HGB verrechnet.

Steuerabgrenzung

Auf die sich aufgrund von HB II-Anpassungen ergebenden temporären 

Differenzen zwischen den Wertansätzen in der Handels- und Steuerbilanz 

wurden die darauf anfallenden latenten Steuern nach § 306 HGB abgegrenzt 

und mit den Posten nach § 274 HGB zusammengefasst.

5. KONSOLIDIERUNGSKREIS UND ANTEILSBESITZLISTE 
NACH § 313 ABS. 2 HGB
Folgende Unternehmen, bei denen die Funkwerk AG die einheitliche Leitung 

ausübt, weil sie direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist, wurden neben 

dem Mutterunternehmen in den Konzernabschluss nach den Grundsätzen 

der Vollkonsolidierung gemäß §§ 300 ff. HGB einbezogen:

Unternehmen
Beteiligungsquote 

in %
Stimmrechte 

in %

Funkwerk Technologies GmbH, Kölleda *) 100 100

Funkwerk Systems GmbH, Kölleda **) 100 100

Funkwerk Security Solutions GmbH, Nürnberg **) 100 100

Funkwerk IoT GmbH, Kölleda **) 100 100

Funkwerk Systems Austria GmbH, Wien, Österreich **) 100 100

Funkwerk StatKom GmbH, Kölleda, **) 100 100

Funkwerk plettac electronic GmbH, Nürnberg **) 100 100

Hörmann Kommunikation & Netze GmbH, Kirchseeon **) 100 100

Elektrotechnik und Elektronik Oltmann GmbH, Berlin **) 100 100

Radionika Sp. z o.o., Krakau, Polen **) 60 60

*) direkte Beteiligung 
**) indirekte Beteiligung

Der Erwerb von 100 % der Anteile an der Elektrotechnik und Elektronik 

Oltmann GmbH, Berlin, erfolgte zum 1. März 2024. Die akquirierte Gesell-

schaft bilanzierte per 31. Dezember 2024 Anlagevermögen in Höhe von 

0,1 Mio. EUR, Umlaufvermögen in Höhe von 4,0 Mio. EUR, Eigenkapital in 

Höhe von 1,3 Mio. EUR und Fremdkapital in Höhe von 2,8 Mio. EUR. Der 

Vorstand der Funkwerk AG sieht die Vergleichbarkeit zum Vorjahr nicht 

beeinträchtigt.
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B. ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN 
ZUR KONZERNBILANZ

1. ANLAGEVERMÖGEN
Die Entwicklung des Anlagevermögens im abgelaufenen Geschäftsjahr ist im 

Anschluss an Gliederungspunkt F. des Konzernanhangs ausführlich darge-

stellt.

Beteiligungen

Die Funkwerk AG ist seit dem Geschäftsjahr 2019 an der euromicron AG, 

Neu-Isenburg, zu 15,36 % beteiligt. Am 23. Dezember 2019 wurde ein Insol-

venzverfahren über das Vermögen der euromicron AG eröffnet.

Die Funkwerk Systems GmbH ist seit dem Geschäftsjahr 2020 an der IFB 

Institut für Bahntechnik GmbH, Berlin, zu 6,67 % beteiligt.

2. VORRATSVERMÖGEN
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen wurden in Höhe von 29.934 TEUR 

(Vorjahr 20.248 TEUR) offen von den Vorräten abgesetzt.

3. FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie gegen verbundene 

Unternehmen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden, 

wie im Vorjahr, nicht.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen resultierten, wie im 

Vorjahr, aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

Sämtliche unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ erfassten 

Aktiva haben grundsätzlich, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von bis zu 

einem Jahr. Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 

19 TEUR (Vorjahr 13 TEUR) mit einer Restlaufzeit über einem Jahr.

4. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG
Dabei handelt es sich im Wesentlichen um vorausbezahlte Mieten, Lizenz- 

gebühren sowie Zahlungen für Service- und Wartungsverträge für das 

Geschäftsjahr 2025. 
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5. ABGRENZUNGSPOSTEN FÜR LATENTE STEUERN
Die aktiven latenten Steuern resultierten aus den temporären Differenzen in 

folgenden Posten:

	� Anlagevermögen

	� Vorräte

	� Pensionsrückstellungen

	� Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden

	� Sonstige Rückstellungen

Die passiven latenten Steuern resultierten aus den temporären Differenzen 

in den folgenden Posten:

	� Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten

	� Vorräte

Es bestehen in einzelnen Unternehmen gewerbesteuerliche und körper-

schaftsteuerliche Verlustvorträge.

Durch Konsolidierungsmaßnahmen entstandene latente Steuerbe- und 

-entlastungen wurden mit dem Steuersatz der Funkwerk AG in Höhe von 

29,83 % berücksichtigt. Der Ausweis der passiven latenten Steuern erfolgt mit 

einem Betrag von 62 TEUR (Vorjahr 169 TEUR) unter den Steuerrückstellun-

gen. Die Änderung der passiven latenten Steuern im Geschäftsjahr beträgt 

107 TEUR. Analog wurden latente Steuern aus den Konzerngesellschaften mit 

einem einheitlichen Körperschaftsteuersatz (inklusive Solidaritätszuschlag) 

von 15,83 % sowie mit einem individuellen hebesatzabhängigen Gewerbe-

steuersatz (durchschnittlich 14,00 %) bewertet. Die sich ergebenen Steuerauf-

wendungen wurden mit Steuererträgen verrechnet.

6. EIGENKAPITAL
Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital des Konzerns vor Absetzung der eigenen Anteile 

beträgt 8.101.241 EUR und ist vollständig erbracht. Es setzt sich unter Berück-

sichtigung der eigenen Anteile aus 8.059.662 stimmrechtsberechtigten Aktien 

(Inhaberaktien) zusammen. Der rechnerische Wert der eigenen Anteile 

beträgt 41.579 EUR und wird offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt. Der 

rechnerische Wert je Aktie beträgt 1,00 EUR. Der Anteil der eigenen Anteile 

am Grundkapital beträgt damit 0,51 %. Der Erwerb erfolgte in den Jahren 

2002 bis 2007 und wurde u. a. infolge der geplanten Aktienoptions- 

programme durchgeführt.
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Genehmigtes Kapital

Der Vorstand wurde mit Beschluss der Hauptversammlung vom 2. Juli 2024 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesell-

schaft bis zum 1. Juli 2029 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender 

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um 

insgesamt bis zu 4.050.000,00 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2024). 

Den Aktionären ist dabei grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Die 

neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten oder 

einem oder mehreren nach § 53 Abs. 1 oder § 53 b Abs. 1 oder Abs. 7 KWG 

zugelassenen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, 

sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der Vorstand wurde jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht 

der Aktionäre auszuschließen,

	� soweit es erforderlich ist, um Spitzenbeträge auszugleichen,

	� wenn die Aktien gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen oder Unterneh-

mensteilen oder zum Zwecke des Erwerbs von Forderungen gegen die 

Gesellschaft ausgegeben werden,

	� wenn eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 20 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); bei der 

Ausnutzung dieser Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund 

anderer Ermächtigungen nach oder entsprechend § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu berücksichtigen.

Der Vorstand legt mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Bedingungen der 

Aktienausgabe fest. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die Fassung der Satzung 

entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 

oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist anzupassen.

Eigene Anteile

Die Funkwerk AG, Kölleda, hat im Berichtsjahr keine eigenen Anteile er-

worben. Zum Bilanzstichtag war der Bestand unverändert 41.579 Stück und 

hatte einen Anschaffungswert von 1.062 TEUR. Die eigenen Aktien sind auf 

Depots bei zwei Banken verteilt.

In den Konzernbilanzgewinn wurde unter Berücksichtigung der Ausschüt-

tung für das Vorjahr von 6.045 TEUR ein Gewinnvortrag in Höhe von 

63.993 TEUR (Vorjahr 52.725 TEUR) einbezogen.



84

7. RÜCKSTELLUNGEN
Der Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellungen betrug 6.680 TEUR 

(Vorjahr 6.686 TEUR). Der Konzern verfügt weder über Erstattungsansprüche 

noch über Planvermögen für Pensionsrückstellungen.

Der Erfüllungsbetrag der Altersteilzeitrückstellungen betrug 204 TEUR 

(Vorjahr 229 TEUR).

Die Altersteilzeitrückstellungen wurden mit dem Erfüllungsbetrag in Höhe 

von 204 TEUR mit dem beizulegenden Zeitwert der Vermögensgegenstände 

in Höhe von 387 TEUR verrechnet, die dem Zugriff aller Gläubiger entzogen 

sind und ausschließlich der Erfüllung der Schuld aus den Altersteilzeitver-

pflichtungen dienen (Planvermögen).

Die Anschaffungskosten dieser verrechneten Vermögensgegenstände be-

liefen sich auf 387 TEUR, der beizulegende Zeitwert des entsprechenden 

verfügungsbeschränkten Bankguthabens entsprach dem Buchwert und den 

Anschaffungskosten. Den Erfüllungsbetrag übersteigendes Planvermögen in 

Höhe von 183 TEUR wurde auf der Aktivseite als Unterschiedsbetrag aus der 

Vermögensverrechnung gesondert ausgewiesen.

Im Finanzergebnis sind Erträge aus der Aufzinsung von Altersteilzeitrückstel-

lungen in Höhe von 1 TEUR enthalten. Erträge aus Deckungsvermögen zur 

Verrechnung bestanden nicht.

Die sonstigen Rückstellungen betrafen im Wesentlichen die Rückstellungen 

für nachlaufende Projektkosten, Projektrisiken sowie bestimmte juristische 

Auseinandersetzungen in Höhe von 30.207 TEUR (Vorjahr 31.048 TEUR) und 

die Rückstellungen für Gewährleistungen in Höhe von 3.853 TEUR (Vorjahr 

4.359 TEUR).

8. VERBINDLICHKEITEN
Die Restlaufzeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel im 

Anschluss an Gliederungspunkt F. zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultierten, 

wie im Vorjahr, aus Lieferungs- und Leistungsbeziehungen.

Es bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus dem Erwerb von Roh-, 

Hilfs- und Betriebsstoffen sowie von Halbfabrikaten und Waren oder aus der 

Lieferung von Gegenständen des Vorratsvermögens.
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C. ANGABEN ZUR KONZERN-GEWINN- 
UND VERLUSTRECHNUNG

1. UMSATZERLÖSE

a) nach Tätigkeitsbereichen (in TEUR) 2024

Zugfunk 79.624

Fahrgastinformation 27.000

Sicherheitslösungen 18.717

Technische Dienstleistungen 53.046

178.387

Die Umsatzerlöse der im Geschäftsjahr 2024 erworbenen Elektrotechnik und 

Elektronik Oltmann GmbH sind ab dem Zeitpunkt der Erstkonsolidierung 

März 2024 dem Geschäftsbereich „Fahrgastinformation“ zugeordnet.

b) nach geografischen Märkten (in TEUR) 2024

Inland 119.201

EU 50.516

EFTA 6.497

Übriges Ausland 2.173

178.387

2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE
Die sonstigen betrieblichen Erträge enthielten periodenfremde Erträge in 

Höhe von 3.223 TEUR (Vorjahr 5.412 TEUR) und betrafen insbesondere 

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 2.975 TEUR 

(Vorjahr 5.185 TEUR) sowie Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigun-

gen in Höhe von 237 TEUR (Vorjahr 213 TEUR).

3. FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN
Der Gesamtbetrag der Forschungs- und Entwicklungskosten betrug im 

Berichtsjahr 11,8 Mio. EUR (Vorjahr 11,2 Mio. EUR). Davon sind analog dem 

Vorjahr keine Aktivierungen auf selbst geschaffene immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens vorgenommen worden.

4. STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG
Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten periodenfremde 

Steueraufwendungen in Höhe von 158 TEUR (Vorjahr 184 TEUR) sowie 

periodenfremde Steuererträge in Höhe von 12 TEUR (Vorjahr 0 TEUR).
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D. SONSTIGE ANGABEN

1. HAFTUNGSVERHÄLTNISSE UND SONSTIGE 
FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN
a) Haftungsverhältnisse

Die Funkwerk AG legt für ihre Tochtergesellschaften bei Bedarf Konzernbürg-

schaften aus. Das Risiko der Inanspruchnahme basierend auf den Erfahrun-

gen der Vorjahre wird als gering eingeschätzt.

b) Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungen aus Leasing-, Miet- und Pachtverträ-

gen sowie aus sonstigen längerfristigen Verträgen belief sich auf insgesamt 

ca. 9,5 Mio. EUR. Die Vertragslaufzeiten bewegen sich im Wesentlichen 

zwischen einem Jahr und fünf Jahren.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen haben in Höhe von 3,8 Mio. EUR 

eine Laufzeit von bis zu einem Jahr, in Höhe von 5,6 Mio. EUR eine Laufzeit 

von mehr als einem Jahr bis fünf Jahre sowie in Höhe von 0,1 Mio. EUR eine 

Laufzeit von mehr als fünf Jahren.

Ein Betrag von 13 TEUR der sonstigen finanziellen Verpflichtungen entfiel 

dabei auf verbundene Unternehmen.

2. ANGABEN ZU NICHT IN DER KONZERNBILANZ 
ENTHALTENEN GESCHÄFTEN
Zwischen der Hörmann Industries GmbH, Kirchseeon, und den Funkwerk-

Gesellschaften wurde 2014 eine Factoring-Vereinbarung über den Ankauf 

von Forderungen aus Lieferungen und Leistungen geschlossen. Es handelt 

sich um ein stilles echtes Factoring; dabei geht das Delkredere-Risiko auf den 

Factor über.

Das Factoring dient der Verkürzung von Forderungslaufzeiten und ist 

Bestandteil des Liquiditätsmanagements von Funkwerk. Zum Stichtag 

31. Dezember 2024 waren keine Forderungen verkauft.
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3. GESAMTHONORARE DES KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS

2024 in TEUR 2023 in TEUR

Abschlussprüfungsleistungen* 235 232

andere Bestätigungsleistungen 7 0

sonstige Leistungen 36 30

278 262

* Honorar aus Abschlussprüfungsleistungen betrifft sowohl die Prüfung des Konzernab-
schlusses als auch die Prüfung der Einzelabschlüsse der einbezogenen Unternehmen.

4. VORSTAND
	� Frau Kerstin Schreiber, Dipl.-Betriebswirtin, 

Vorstand der Funkwerk AG

	� Herr Dr. Falk Herrmann, Dipl.-Ing. und Promotion im Maschinenbau, 

Vorstand der Funkwerk AG

Hinsichtlich der Bezüge der Organmitglieder macht der Konzern von der 

Schutzklausel nach § 286 Abs. 4 i.V.m. § 314 Abs. 3 HGB Gebrauch.

5. AUFSICHTSRAT
Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

	� Herr Dr.-Ing. Michael Radke, Geschäftsführer (CEO) der 

Hörmann Holding GmbH & Co. KG, Vorsitzender

	� Herr Johann Schmid-Davis, Geschäftsführer (CFO) der 

Hörmann Holding GmbH & Co. KG, Stellvertretender Vorsitzender

	� Herr Dr. Oliver Maaß, selbständiger Rechtsanwalt im Bereich Aktienrecht 

in der Kanzlei Eversheds Sutherland (Germany) LLP, München

Die Bezüge der Aufsichtsratsmitglieder des Mutterunternehmens beliefen 

sich im Geschäftsjahr 2024 auf 91 TEUR (Vorjahr 142 TEUR).
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6. MITARBEITER
Im Geschäftsjahr 2024 waren im Durchschnitt 741 (Vorjahr 661) Mitarbeiter 

beschäftigt. Die durchschnittliche Anzahl der Auszubildenden belief sich 

darüber hinaus auf 20 (Vorjahr 24).

Durchschnittliche Zahl der Mitarbeiter nach Gruppen (ohne Auszubildende):

2024

Produktion 353

Vertrieb / Projektmanagement 163

Entwicklung 142

Verwaltung 83

Summe 741

7. EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG
Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 2. Januar 2025 hat die Funkwerk AG 

über ihre Tochter Funkwerk Technologies GmbH 100 % der Anteile an der 

Limburger Sicherheitstechnik Hillebrand & Lotz GmbH, Diez, erworben. Das 

Unternehmen hat sich auf Planung, Installation und Wartung hochwertiger 

Sicherheitsanlagen spezialisiert und wird zukünftig im Funkwerk-Konzern 

den Geschäftsbereich Sicherheitslösungen verstärken.

Unsicherheiten für die künftige Geschäftsentwicklung ergeben sich vor allem 

durch die aktuell sehr fragile geopolitische Lage, deren weitere Entwicklung 

kaum einschätzbar ist. Die weltweiten Spannungen und Unruhen könnten 

zu Störungen in den Lieferketten, einer eingeschränkten Verfügbarkeit von 

Waren und Ressourcen sowie einem Anstieg der Transportkosten, der Ener-

gie- und Beschaffungspreise sowie der Inflation führen. Im Extremfall könnte 

es auch zu Einschränkungen oder Unterbrechungen in der Produktionstätig-

keit von Funkwerk kommen. Insofern lässt sich die künftige Geschäftsent-

wicklung nicht umfänglich zuverlässig abschätzen.

Zu den weiteren Auswirkungen verweisen wir auf die Darstellung im 

Konzernlagebericht.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss 

des Geschäftsjahres eingetreten und weder in der Konzern-Gewinn- 

und Verlustrechnung noch in der Konzernbilanz berücksichtigt sind, 

haben sich nicht ergeben.
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8. ERGEBNISVERWENDUNGSVORSCHLAG
Der Vorstand der Funkwerk AG schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn der 

Funkwerk AG in Höhe von 6.075 TEUR eine laufende Dividende von 

6.045 TEUR (0,75 EUR je Aktie) auszuschütten und den restlichen Bilanz- 

gewinn in Höhe von 30 TEUR auf neue Rechnung vorzutragen.

9. KONZERNZUGEHÖRIGKEIT
Die Funkwerk AG, Kölleda, stellt als Mutterunternehmen einen eigenen 

Konzernabschluss auf. Die Offenlegung erfolgt elektronisch im Unterneh-

mensregister.

Die Hörmann Holding GmbH & Co. KG, Kirchseeon, stellt den Konzernab-

schluss für den größten Konsolidierungskreis auf. Die Offenlegung erfolgt 

elektronisch im Unternehmensregister.

E. KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

Die Aufstellung der Konzernkapitalflussrechnung erfolgte entsprechend den 

Vorgaben des DRS 21.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit ist ein Indikator dafür, 

in welchem Maße es durch die operative Unternehmenstätigkeit gelungen ist, 

Zahlungsmittelüberschüsse zu erwirtschaften.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit gibt das Ausmaß an, in dem 

Aufwendungen für Ressourcen getätigt wurden, die künftige Erträge und 

Cashflows erwirtschaften sollen.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet die für die 

Finanzierung des Funkwerk-Konzerns geleisteten Zinszahlungen, die gezahl-

te Dividende sowie sonstige Ausschüttungen. Die Auszahlungen an andere 

Gesellschafter enthalten den in 2024 ausgezahlten Betrag der beschlossenen 

Dividende. Der Restbetrag in Höhe von 612 TEUR wird in den sonstigen 

Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die im Geschäftsjahr 2024 gezahlten Steuern lagen bei 3.142 TEUR und die 

gezahlten Zinsen bei 147 TEUR.

Definition des Finanzmittelfonds

Der in der Konzern-Kapitalflussrechnung angegebene Finanzmittelfonds 
am Ende der Periode besteht aus Kassenbestand und Bankguthaben in 

Höhe von 48.933 TEUR.
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F. KONZERNEIGENKAPITALSPIEGEL

Im Konzernbilanzgewinn sind Erträge in Höhe von 2.837 TEUR aus der 

Bilanzierung aktiver latenter Steuern sowie aus dem Unterschiedsbetrag aus 

den berücksichtigten Zinssätzen bei der Bewertung von Pensionsrückstellun-

gen (Zehn-Jahres-Durchschnitt vs. Sieben-Jahres-Durchschnitt) enthalten, die 

nach der Berücksichtigung von passiven latenten Steuern und frei verfügba-

ren Rücklagen einer Ausschüttungssperre unterliegen. Gesellschaftsrechtliche 

Ausschüttungssperren bestehen nicht.

Kölleda, 02. April 2025

Der Vorstand

 

Kerstin Schreiber	 Dr. Falk Herrmann
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ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS (in T€)
VOM 01.01.2024 – 31.12.2024

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

Stand 
 

01.01.2024

Zugang Zugang
Erstkonso- 

lidierung

Abgang Umbuchungen Wechselkurs- 
differenzen

Stand 
 

31.12.2024

Stand 
 

01.01.2024

Zugang Zugang 
Erstkonsoli-

dierung

Abgang Stand 
 

31.12.2024

Buchwert 
 

31.12.2024

Buchwert 
 

31.12.2023

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten

8.431 1.012 211 -803 800 0 9.651 6.753 1.065 206 -803 7.221 2.430 1.678

2. Geschäfts- oder Firmenwert 17.782 151 1.223 0 0 0 19.156 3.805 2.411 4 0 6.220 12.936 13.977

3. Geleistete Anzahlungen 153 99 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 252 153

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 26.366 1.262 1.434 -803 800 0 29.059 10.558 3.476 210 -803 13.441 15.618 15.808

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

11.173 687 0 -1 224 0 12.083 3.421 306 0 -1 3.726 8.357 7.752

2. Technische Anlagen und Maschinen 13.699 1.370 0 -41 1.270 2 16.300 8.344 1.118 0 -28 9.434 6.866 5.355

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.889 1.668 591 -1.094 10 1 11.065 6.489 1.313 429 -1.061 7.170 3.895 3.400

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.408 188 0 0 -2.304 0 292 0 0 0 0 0 292 2.408

Summe Sachlagen 37.169 3.913 591 -1.136 -800 3 39.740 18.254 2.737 429 -1.090 20.330 19.410 18.915

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 6.069 0 0 0 0 0 6.069 5.825 0 0 0 5.825 244 244

Summe Finanzanlagen 6.069 0 0 0 0 0 6.069 5.825 0 0 0 5.825 244 244

Summe Anlagevermögen 69.604 5.175 2.025 -1.939 0 3 74.868 34.637 6.213 639 -1.893 39.596 35.272 34.967
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ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS (in T€)
VOM 01.01.2024 – 31.12.2024

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen Buchwerte

Stand 
 

01.01.2024

Zugang Zugang
Erstkonso- 

lidierung

Abgang Umbuchungen Wechselkurs- 
differenzen

Stand 
 

31.12.2024

Stand 
 

01.01.2024

Zugang Zugang 
Erstkonsoli-

dierung

Abgang Stand 
 

31.12.2024

Buchwert 
 

31.12.2024

Buchwert 
 

31.12.2023

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten

8.431 1.012 211 -803 800 0 9.651 6.753 1.065 206 -803 7.221 2.430 1.678

2. Geschäfts- oder Firmenwert 17.782 151 1.223 0 0 0 19.156 3.805 2.411 4 0 6.220 12.936 13.977

3. Geleistete Anzahlungen 153 99 0 0 0 0 252 0 0 0 0 0 252 153

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 26.366 1.262 1.434 -803 800 0 29.059 10.558 3.476 210 -803 13.441 15.618 15.808

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten 
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

11.173 687 0 -1 224 0 12.083 3.421 306 0 -1 3.726 8.357 7.752

2. Technische Anlagen und Maschinen 13.699 1.370 0 -41 1.270 2 16.300 8.344 1.118 0 -28 9.434 6.866 5.355

3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.889 1.668 591 -1.094 10 1 11.065 6.489 1.313 429 -1.061 7.170 3.895 3.400

4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.408 188 0 0 -2.304 0 292 0 0 0 0 0 292 2.408

Summe Sachlagen 37.169 3.913 591 -1.136 -800 3 39.740 18.254 2.737 429 -1.090 20.330 19.410 18.915

III. Finanzanlagen

Beteiligungen 6.069 0 0 0 0 0 6.069 5.825 0 0 0 5.825 244 244

Summe Finanzanlagen 6.069 0 0 0 0 0 6.069 5.825 0 0 0 5.825 244 244

Summe Anlagevermögen 69.604 5.175 2.025 -1.939 0 3 74.868 34.637 6.213 639 -1.893 39.596 35.272 34.967
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KONZERN-VERBINDLICHKEITSSPIEGEL (in T€)
zum 31.12.2024

Restlaufzeit

bis zu 
einem Jahr

mehr als 
ein Jahr

mehr als 
fünf Jahre Gesamtbetrag

davon  
gesichert 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 27 31 0 58 0

Vorjahr 0 0 0 0 0

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7.918 0 0 7.918 0

Vorjahr 7.226 0 0 7.226 0

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 979 0 0 979 0

Vorjahr 234 0 0 234 0

4. Sonstige Verbindlichkeiten
- davon aus Steuern
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

6.620
3.609

159

65
0
0

0
0
0

6.685
3.609

159

0
0
0

Vorjahr
- davon aus Steuern
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

3.924
2.398

167

0
0
0

0
0
0

3.924
2.398

167

0
0
0

15.544 96 0 15.640 0

Vorjahr 11.384 0 0 11.384 0
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KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG (in T€)
01.01.2024 – 31.12.2024 2024 2023

Konzernjahresüberschuss 15.320 17.946

Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 6.213 4.612

Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -1.892 217

Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge 44 5

Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer 
Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

-6.560 -1.824

Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, 
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind

2.465 -797

Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -6 -23

Zinsaufwendungen/Zinserträge -642 -115

Sonstige Beteiligungserträge -19 -16

Ertragsteueraufwendungen /-erträge 8.809 8.924

Ertragsteuerzahlungen -3.142 -13.345

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 20.590 15.584

Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -1.262 -1.411

Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 51 44

Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -3.913 -7.125

Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis -1.872 -8.202

Erhaltene Zinsen 806 399

Erhaltene Ausschüttungen 19 16

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -6.171 -16.279

Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten -228 0

Auszahlungen an Unternehmenseigner (Dividende) -6.045 -12.090

Auszahlungen an andere Gesellschafter (Dividende Minderheiten) -138 0

Gezahlte Zinsen -147 -202

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -6.558 -12.292

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 7.861 -12.987

Wechselkursbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 68 79

Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 308 2.879

Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 40.696 50.725

Finanzmittelfonds am Ende der Periode 48.933 40.696

Zusammensetzung des Zahlungsmittelfonds DRS 21

 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 48.933 40.696

Finanzmittelfonds 48.933 40.696
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KONZERN-EIGENKAPITALSPIEGEL (in T€) ZUM 31.12.2024

Gezeichnetes Kapital Rücklagen

Währungs- 
umrechnung

Gewinn- 
vortrag

Konzernjahres-
überschuss, der 

der Funkwerk 
AG zuzurech-

nen ist

Summe EK der 
Aktionäre der 
Funkwerk AG

Nicht 
beherrschende 

Anteile vor 
EK-Differenz 

aus Währungs-
umrechnung und 

Jahresergebnis

Auf nicht 
beherrschende 
Anteile entfal-

lende EK- 
Differenzen 

aus Währungs- 
umrechnung

Ergebnis-
anteile nicht 

beherrschen-
de Anteile

Summe EK 
der nicht 

beherrschen-
den Anteile

Konzern- 
eigenkapital

Gewinnrücklagen

Stamm- 
aktien

Eigene 
Anteile Summe

Kapital- 
rücklage

gesetzliche 
Rücklagen

andere 
Gewinn- 

rücklagen

Summe 
Gewinn- 

rücklagen
Summe 

Rücklagen

Stand zum 01.01.2023 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 0 64.815 0 81.385 0 0 0 0 81.385

Ausschüttung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.090 0 -12.090 0 0 0 0 -12.090

Konzernjahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.313 17.313 0 0 633 633 17.946

Anderungen des Konsolidierungskreises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748 0 0 1.748 1.748

Währungsumrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 81 0 54 0 54 135

Stand zum 31.12.2023 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 81 52.725 17.313 86.689 1.748 54 633 2.435 89.124

Stand zum 01.01.2024 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 81 70.038 0 86.689 2.435 0 0 2.435 89.124

Ausschüttung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.045 0 -6.045 -749 0 0 -749 -6.794

Konzernjahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.256 14.256 0 0 1.064 1.064 15.320

Währungsumrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66 0 44 0 44 110

Stand zum 31.12.2024 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 147 63.993 14.256 94.966 1.686 44 1.064 2.794 97.760
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KONZERN-EIGENKAPITALSPIEGEL (in T€) ZUM 31.12.2024

Gezeichnetes Kapital Rücklagen

Währungs- 
umrechnung

Gewinn- 
vortrag

Konzernjahres-
überschuss, der 

der Funkwerk 
AG zuzurech-

nen ist

Summe EK der 
Aktionäre der 
Funkwerk AG

Nicht 
beherrschende 

Anteile vor 
EK-Differenz 

aus Währungs-
umrechnung und 

Jahresergebnis

Auf nicht 
beherrschende 
Anteile entfal-

lende EK- 
Differenzen 

aus Währungs- 
umrechnung

Ergebnis-
anteile nicht 

beherrschen-
de Anteile

Summe EK 
der nicht 

beherrschen-
den Anteile

Konzern- 
eigenkapital

Gewinnrücklagen

Stamm- 
aktien

Eigene 
Anteile Summe

Kapital- 
rücklage

gesetzliche 
Rücklagen

andere 
Gewinn- 

rücklagen

Summe 
Gewinn- 

rücklagen
Summe 

Rücklagen

Stand zum 01.01.2023 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 0 64.815 0 81.385 0 0 0 0 81.385

Ausschüttung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -12.090 0 -12.090 0 0 0 0 -12.090

Konzernjahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.313 17.313 0 0 633 633 17.946

Anderungen des Konsolidierungskreises 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.748 0 0 1.748 1.748

Währungsumrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0 0 81 0 54 0 54 135

Stand zum 31.12.2023 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 81 52.725 17.313 86.689 1.748 54 633 2.435 89.124

Stand zum 01.01.2024 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 81 70.038 0 86.689 2.435 0 0 2.435 89.124

Ausschüttung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.045 0 -6.045 -749 0 0 -749 -6.794

Konzernjahresüberschuss 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.256 14.256 0 0 1.064 1.064 15.320

Währungsumrechnung 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66 0 44 0 44 110

Stand zum 31.12.2024 8.101 -41 8.060 7.700 810 0 810 8.510 147 63.993 14.256 94.966 1.686 44 1.064 2.794 97.760
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BESTÄTIGUNGSVERMERK

PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben den Konzernabschluss der Funkwerk AG, Kölleda, und ihrer 

Tochtergesellschaften (der Konzern) – bestehend aus der Konzernbilanz 

zum 31. Dezember 2024, der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung, dem 

Konzerneigenkapitalspiegel und der Konzernkapitalflussrechnung für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 sowie dem 

Konzernanhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden – geprüft.

Darüber hinaus haben wir den Konzernlagebericht der Funkwerk AG für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. Die 

unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des Konzern-

lageberichts haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften nicht inhaltlich geprüft. Der Konzernlagebericht enthält einen als 

ungeprüft gekennzeichneten, nicht vom Gesetz vorgesehenen Querverweis. 

Dieser Querverweis sowie die Informationen, auf die sich der Querverweis 

bezieht, haben wir in Einklang mit den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

nicht geprüft. 
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Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 

Erkenntnisse entspricht der beigefügte Konzernabschluss in allen wesentli-

chen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage des Konzerns zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2024 und

	� 	vermittelt der beigefügte Konzernlagebericht insgesamt ein zutreffendes 

Bild von der Lage des Konzerns. In allen wesentlichen Belangen steht 

dieser Konzernlagebericht in Einklang mit dem Konzernabschluss, ent-

spricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Unser Prü-

fungsurteil zum Konzernlagebericht erstreckt sich nicht auf den Inhalt 

der unter „SONSTIGE INFORMATIONEN“ genannten Bestandteile des 

Konzernlageberichts. Der Konzernlagebericht enthält einen als ungeprüft 

gekennzeichneten, nicht vom Gesetz vorgesehenen Querverweis. Unser 

Prüfungsurteil erstreckt sich nicht auf diesen Querverweis sowie die 

Informationen, auf die sich der Querverweis bezieht. 

	� Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 

keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernab-

schlusses und des Konzernlageberichts geführt hat.
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GRUNDLAGE FÜR DIE PRÜFUNGSURTEILE
Wir haben unsere Prüfung des Konzernabschlusses und des Konzernlagebe-

richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „VERANTWORTUNG 

DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES 

UND DES KONZERNLAGEBERICHTS“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben. Wir sind von den Konzernunternehmen unabhängig 

in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 

zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht zu dienen.
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SONSTIGE INFORMATIONEN
Die gesetzlichen Vertreter bzw. der Aufsichtsrat sind für die sonstigen 

Informationen verantwortlich.

Die sonstigen Informationen umfassen:

	� die im Konzernlagebericht enthaltenen, lageberichtsfremden und als 

ungeprüft gekennzeichneten Angaben. Diese umfassen den Abschnitt 

„Wirtschaftsbericht - Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren - Nachhaltig-

keit und gesellschaftliche Verantwortung“,

	� die übrigen Teile des Geschäftsberichts mit Ausnahme des geprüften 

Konzernabschlusses und Konzernlageberichts sowie unseres Bestäti-

gungsvermerks.

Unsere Prüfungsurteile zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht 

erstrecken sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend 

geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von 

Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Konzernabschlussprüfung haben wir die 

Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdi-

gen, ob die sonstigen Informationen

	� wesentliche Unstimmigkeiten zum Konzernabschluss, Konzernlage-

bericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen 

oder

	� anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss 

ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informa-

tionen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese Tatsache zu berichten. Wir 

haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten.
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VERANTWORTUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER 
UND DES AUFSICHTSRATS FÜR DEN KONZERNAB-
SCHLUSS UND DEN KONZERNLAGEBERICHT
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Kon-

zernabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Konzernabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 

Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstim-

mung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Konzernabschlusses 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund 

von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und 

Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Konzernabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter 

dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unter-

nehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, 

Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verant-

wortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 

tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung 

des Konzernlageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

des Konzerns vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Konzernabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet ha-

ben, um die Aufstellung eines Konzernlageberichts in Übereinstimmung mit 

den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 

und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Konzern- 

lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungs- 

legungsprozesses des Konzerns zur Aufstellung des Konzernabschlusses 

und des Konzernlageberichts.
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VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS FÜR 
DIE PRÜFUNG DES KONZERNABSCHLUSSES UND 
DES KONZERNLAGEBERICHTS
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Konzernabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen 

aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Konzern-

lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Konzernabschluss 

sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Konzern-

abschluss und zum Konzernlagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 

dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesent-

liche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus 

dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-

lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Konzernabschlusses 

und Konzernlageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 

Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 

bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

	� identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Dar-

stellungen im Konzernabschluss und im Konzernlagebericht aufgrund 

von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungs-

handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prü-

fungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 

für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufge-

deckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Hand-

lungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvoll-

ständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen 

interner Kontrollen beinhalten können.
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	� erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Konzern- 

abschlusses relevanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des 

Konzernlageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um 

Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der 

internen Kontrollen des Konzerns bzw. dieser Vorkehrungen und 

Maßnahmen abzugeben.

	� beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und 

damit zusammenhängenden Angaben.

	� ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsa-

me Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unterneh-

menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass 

eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestäti-

gungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Konzernabschluss und 

im Konzernlagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 

ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 

unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 

Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der 

Konzern seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

	� beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Konzernabschlusses 

insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Konzernabschluss 

die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, 

dass der Konzernabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns 

vermittelt.

	� planen wir die Konzernabschlussprüfung und führen sie durch, um 

ausreichende geeignete Prüfungsnachweise für die Rechnungslegungs-

informationen der Unternehmen oder Geschäftsbereiche innerhalb des 

Konzerns einzuholen als Grundlage für die Bildung der Prüfungsurteile 

zum Konzernabschluss und zum Konzernlagebericht. Wir sind verant-

wortlich für die Anleitung, Beaufsichtigung und Durchsicht der für Zwe-

cke der Konzernabschlussprüfung durchgeführten Prüfungstätigkeiten. 

Wir tragen die alleinige Verantwortung für unsere Prüfungsurteile.
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	� beurteilen wir den Einklang des Konzernlageberichts mit dem Konzern-

abschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild 

von der Lage des Konzerns.

	� führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertre-

tern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Konzernlagebericht 

durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 

wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 

gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 

Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu 

den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeid- 

bares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunfts- 

orientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem 

den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame 

Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in 

internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Erfurt, 16. April 2025

BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Männlein	 Hunold 

Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüfer
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